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Allgemeine Anschluss- 
und Lieferbedingungen

Allgemeine Bedingungen für den Anschluss und  

die Nutzung des Gasnetzes der EDSH AG und  

die Lieferung von Erdgas

24/7/365
Der Pikettdienst der EDSH ist an 365 
Tagen im Jahr während 24 Stunden 
erreichbar und für Sie im Einsatz.

Telefon: 027 472 73 83
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Reglement für die Abgabe von Erdgas 

der Energiedienste Steg-Hohtenn AG

1 Organisation der Gasversorung 

  
Die Gemeinde Steg-Hohtenn ist Eigentüme-
rin des Gasversorgungsnetzes auf Gemein-
degebiet. Der Anschluss ans übergeordnete 
Netz erfolgt über die Druckreduzierstation 
Constellium Steg. Die Gasversorgung erfolgt 
durch die Gazaduc SA. 
 
Die Betriebsleitung und Verwaltung obliegt 
dem Verwaltungsrat der EnergieDienste 
Steg-Hohtenn AG (EDSH) in Zusammen-
arbeit mit einer von ihr ernannten Kommis-
sion oder der von ihr ernannten Gasmeister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die allgemeinen Ziele der Gasversorgung 
sind: 

 - eine sichere und ausreichende Energie-
versorgung

 - ein wirtschaftliches und günstiges 
Energieangebot

 - eine Diversifikation der Energieversor-
gung, sowie die Förderung der rationel-
len Energienutzung 

 

Die Urversammlung der Einwohnergemeinde Steg-Hohtenn

• eingesehen die Artikel 75 und 78 der Kantonsverfassung

• eingesehen Artikel 6, Buchstabe m des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004

• eingesehen das kantonale Energiegesetz vom 15. Jahnuar 2004

• eingesehen das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 über Rohrleitungsanlagen zur 
 Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz)

• eingesehen den Staatsratsbeschluss vom 18. November 1987 betreffend Rohrleitungs- 
 anlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe

beschliesst
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2 Die Anlagen der Gasversorung 
 

Technische Begriffe: 

 - Hochdruck-Reduzierstation (HDRS): 
Reduktion des Gasdruckes von 70 
auf 5 bar

 - Mitteldruck-Reduzierstation (MDRS): 
Reduktion des Gasdruckes von 5 
auf 100 mbar

 - Niederdruck-Reduzierstation (NDRS): 
Reduktion des Gasdruckes von 100  
auf 22 mbar

 - Mitteldruck-Leitung 5 bar (MDL)

 - Niederdruck-Leitung 100 bis 
22 mbar (NDL)

 
Zum Umfang der Anlagen der Gasversor-
gung der Gemeinde Steg-Hohtenn gehören: 

 - Die MDL von der Constellium HDRS zur 
MDRS

 - Die MDRS

 - Die MDL und NDL auf Gemeindegebiet

 - Die Gaszähler in den Gebäuden und die 
NDRS 5bar - 22mbar 

 

3 Ordnung der Lieferverhältnisse 
 
Dieses Reglement und die gestützt darauf 
erlassenen Vorschriften sowie die jeweils 
vom Verwaltungsrat der EDSH festgelegten 
Tarife bilden die Grundlage für das Rechts-
verhältnis zwischen der EDSH, hiernach 
„Versorger“ genannt, seinen Gasbezügern 
sowie den Eigentümern der Hausinstallatio-
nen. 
 
 
Der Gaspreis wird vom Verwaltungsrat der 
EDSH festgelegt. Er besteht aus dem Leis-
tungspreis und dem Energiepreis, Die Tarife 
werden im Art. 9 beschrieben. Vorbehalten 

bleibt eine andere Preisgestaltung als Folge 
einer allfälligen Marktöffnung. 
 
Als Eigentümer der Hausinstallationen 
gelten die Hauseigentümer (Grundeigentü-
mer, Stockwerkeigentümer, Baurechtsbe-
rechtigte). Als Gasbezüger, hiernach „Kun-
den“ genannt, gelten die Eigentümer; in 
vermieteten oder verpachteten Liegen-
schaften jedoch die Mieter bzw. Pächter. 
Nicht als Kunden gelten die Untermieter 
sowie Mieter von Ferienwohnungen, Ferien-
häusern etc., für diese Parteien haften die 
Eigentümer. 
 
Der Anschluss an das Verteilnetz sowie der 
Bezug von Energie gelten als Anerkennung 
des Reglementes sowie der jeweils gelten-
den Vorschriften und Tarife. Jeder Kunde hat 
Anrecht auf den Erhalt des Reglements und 
der für ihn gültigen Tarife. 
 
In besonderen Fällen, z. B. für die Lieferung 
an Grossverbraucher, kann der Versorger 
besondere Bedingungen festsetzen und 
spezielle Energielieferungsverträge ab-
schliessen, die von den Bedingungen des 
vorliegenden Reglements und der allgemei-
nen Tarife abweichen. 
 
Bei unterbrechbaren Verträgen kann die 
Gasversorgung unabhängig von Artikel 4 
eingestellt werden. In diesem Falle muss ein 
anderer Energieträger (z. B. Heizöl) vom 
Kunden zur Verfügung gestellt werden. 
 

Im Weiteren gilt: 

 - die Bestimmungen des Schweizerischen 
Vereines des Gas- und Wasserfaches 
(SVGW)

 - die eidgenössischen, kantonalen und 
kommunalen Gesetze in dieser Materie 
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4 Voraussetzung für die Energielieferung 
 
Der Versorger liefert dem Kunden aufgrund 
dieses Reglementes Gas, soweit die techni-
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
dies erlauben. Er erstellt, erweitert oder 
verstärkt das Leitungsnetz in der Regel nur, 
sofern die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
durch den in Aussicht stehenden Verbrauch 
an Erdgas gewährleistet ist und der Ausbau 
des Gasversogrungsnetzes dem Ausbauplan 
Gasnetz gemäss Gaskataster und/oder Ener-
giekataster der Gemeinde entspricht. 
 
Die Versorgung erfolgt „unterbrechbar“ oder 
“nicht unterbrechbar“, gemäss der vertrag-
lich festgelegten Leistung und Energie. 
 
Der Versorger hat das Recht, die Energielie-
ferung einzuschränken oder ganz einzustel-
len bei: 

 - höherer Gewalt, wie Krieg oder kriegs-
ähnlichen Zuständen, innerer Unruhe, 
sowie ausserordentlichen Vorkommnis-
sen wie Feuer, Naturkatastrophen etc.

 - betriebsbedingte Unterbrechungen wie 
Reparaturen, Unterhalts- und Erweite-
rungsarbeiten

 - allgemeine Energieknappheit oder 
Unterbrechung der Energielieferung 
durch den übergeordneten Versorger

 
 
Der Versorger beschränkt die Unterbre-
chung auf das strikte Minimum und infor-
miert die Kunden soweit möglich im Voraus.  
 
Die Kunden haben keinen Anspruch auf 
Ersatz von mittelbarem oder unmittelbarem 
Schaden, der ihnen aus Unterbrechungen 
und Einschränkungen in der Energieliefe-
rung entsteht. 
 
Die Gasversorgung erfolgt an Haushalte, 
Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
triebe für Thermik, Haushalt und Kraft. 
 

Ohne besondere Bewilligung des Versorgers 
darf der Kunde nicht Erdgas an Dritte abge-
ben, ausgenommen an Untermieter in 
Wohnräumen. 
 

5 Anmeldung / Anschluss an das Verteil- 
netz / Abmeldung 
 
Anmeldungen an die Gasversorgung sowie 
Anmeldungen für die Erstellung, Änderung 
oder Erweiterung von Hausinstallationen 
sind durch den Installateur oder den Kun-
den schriftlich auf entsprechenden Formu-
laren an den Versorger zu richten. 
 
Die Kosten der Anschlüsse neuer oder be-
stehender Bauten jeglicher Art ans Verteil-
netz des Versorgers sowie allfällige Ände-
rungen bestehender Anschlüsse gehen zu 
Lasten des Kunden. 
 
Der Anschluss ans Verteilnetz sowie die 
Erstellung der Leitung vom Anschluss bis 
und mit dem Eintrittsventil im Gebäude 
erfolgt durch den Versorger. 
 
Der Versorger bestimmt in enger Absprache 
mit dem Kunden die Leitungsführung, den 
Anschlussort, die Installationen im Gebäude 
sowie den Standort der Messapparatur. 
 
Die einmaligen Anschlusskosten ans Ver-
teilnetz sind im Tarifblatt (Anhang I) aufge-
führt. Die Kosten der Leitung inkl. Armatu-
ren vom Verteilnetz bis und mit Eintrittsven-
til im Gebäude werden vom Versorger nach 
Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
Der Anschluss sowie die Einführung ins 
Gebäude erfolgen nach den Normen und 
Bestimmungen des SVGW. 
 
Die Grundeigentümer sowie der Baurechts-
berechtigte erteilen dem Versorger unent-
geltlich das Durchleitungsrecht für Leitun-
gen, auch wenn diese anderen Kunden 
dienen. 
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Jeder Eigentümerwechsel einer Liegen-
schaft ist dem Versorger vom Verkäufer 
schriftlich mit Angabe des Zeitpunktes des 
Wechsels und der Adresse des neuen Besit-
zers rechtzeitig schriftlich zu melden. 
Ebenso muss dem Versorger jeder Woh-
nungswechsel gemeldet werden. Diese 
Mitteilung ist Sache des Vermieters und 
muss mindestens 2 Wochen vor dem Wech-
sel erfolgen. 
 
Wenn nicht anders vorgesehen, kann der 
Kunde die Energielieferung innerhalb von 
einem Monat abbestellen. Die Mitteilung 
erfolgt schriftlich oder telefonisch. 
 
Bis zum Datum der Einstellung ist der 
Kunde verpflichtet, die bezogene Energie zu 
bezahlen. Die jährliche Grundtaxe ist ganz-
heitlich zu bezahlen. Die Bezahlung der 
jährlichen Grundtaxe entfällt erst, nach der 
rechtmässigen Kündigung des Gasan-
schlusses. 
 
Verweigerung des Netzanschlusses 
 
Der Versorger kann einen Neuanschluss ans 
bestehende Gasnetz verweigern, wenn der 
Kunde nicht in einem vom Gasnetz erschlos-
senen Gebiet liegt und die Erschliessung 
nicht im Ausbauplan für das Gasnetz festge-
legt ist. 
Auch in bereits erschlossenen Gebieten kann 
ein Neuanschluss verweigert werden, wenn 
Gas wirtschaftlich durch einen umwelt-
freundlicheren Energieträger substituiert 
werden kann. 
 
Abmeldung 
 
Der Verzicht auf Gaslieferungen durch den 
Eigentümer oder Kunden und damit der 
Rücktritt vom Bezugsverhältnis ist der EDSH 
mindestens vier Wochen vor dem ge-
wünschten Datum mitzuteilen. Der Eigen-
tümer oder Kunde haftet in jedem Fall bis 
zur rechtskräftigen Beendigung des Be-
zugsverhältnisses für die Kosten. 
 

Leerstehende Objekte 
 
Der Energieverbrauch, die Energiedurchlei-
tung und die Gebühren für leer stehende 
Mietobjekte und unbenützte Objekte werden 
dem Eigentümer in Rechnung gestellt. 
Die vorübergehende Nichtbenützung von 
Objekten entbindet nicht von der Bezahlung 
der jährlichen Grundtaxe. Sie ist kein Grund 
zur Auflösung des Vertragsverhältnisses. 
 

6 Hausinstallation und Sicherheit 
 
Die Hausinstallationen sind nach dem 
Eintrittsventil bis zu den Verbraucherappa-
raten, private Installationen. 
 
Hausinstallationen dürfen nur durch Instal-
lationsfirmen (Installateur), die im Besitze 
einer Bewilligung des Versorgers sind, 
erstellt, unterhalten, geändert oder erweitert 
werden. Diese sind gemäss den geltenden 
Vorschriften und Richtlinien auszuführen. 
Die Kosten dieser Hausinstallationen sind 
durch den Kunden zu tragen. 
 
Die Beendigung der Hausinstallation ist 
vom Installateur durch eine Fertigstellungs-
anzeige mitzuteilen. 
 
Der Versorger behält sich vor, Kontrollen 
durchzuführen. Die Kosten der Installa-
tionskontrolle bei Neuanlagen und der 
periodischen Kontrollen gehen zu Lasten 
des Versorgers. 
 
Die Kosten der Nachkontrollen, die infolge 
mangelhafter Arbeit des Installateurs oder 
Nachlässigkeit des Kunden notwendig sind, 
gehen zu dessen Lasten. 
 
Der Kunde ist für deren Installation und 
Unterhalt verantwortlich. Der Kunde hat 
dieselben dauernd in gutem Zustand zu 
halten und für rasche Beseitigung wahr- 
genommener Mängel an Apparaten und 
Anlagenteilen zu sorgen.  
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Der Versorger kann in keinem Falle für 
Mängel oder dadurch entstandene Schäden 
verantwortlich gemacht werden. 
 
Schadenersatz 
 
Festgestellte Mängel an den Installationen 
sind der EDSH unverzüglich zu melden. 
 
Die EDSH schliesst die Haftung für Schäden, 
welche den Kunden aus Unterbrechungen, 
Wiederinbetriebsetzungen, Druckschwan-
kungen und Einschränkungen in der Gaslie-
ferung erwachsen, ausdrücklich aus. Die 
EDSH verpflichtet sich, Störungen so rasch 
als möglich zu beheben. 
 
Durch allfällige Abnahmeprotokolle ode 
periodische Kontrollen wird weder die 
Haftpflicht des Installateurs noch diejenige 
des Kunden der Hausinstallation einge-
schränkt. 
 
Die Hausinstallationen sind dem Versorger 
immer zugänglich zu halten. 
 

7 Inbetriebsetzung 
 
Die Inbetriebsetzung erfolgt durch den 
Versorger. Er kann diese Aufgabe an Dritte 
delegieren. 
 
Die Inbetriebnahme einer zeitweise ausser 
Betrieb gesetzten Anlage muss vom Versor-
ger bewilligt werden. 
 

8 Messeinrichtung und Messung 
der Energie 
 
Die Messung des Energieverbrauchs jedes 
Kunden erfolgt mittels Gaszähler (Zähler). 
 
Der Zähler wird vom Versorger geliefert. Er 
bleibt in dessen Eigentum und wird in 
seinem Auftrag montiert, unterhalten und 
abgelesen. Der Kunde hat auf seine Kosten 
die für den Anschluss des Zählers notwen-

digen Installationen nach Angaben des 
Versorgers erstellen zu lassen. 
 
Wird der Zähler durch Verschulden des 
Kunden oder Drittpersonen beschädigt, so 
werden die Auswechslungs-, Ersatz- und 
Installationskosten dem Kunden belastet. 
Zähler dürfen nur vom Versorger oder von 
ihm bestimmten Drittpersonen plombiert, 
deplombiert, entfernt oder versetzt werden. 
Wer unberechtigterweise Plomben an 
Zählern verletzt oder entfernt, haftet für den 
entstandenen Schaden und trägt die Kosten 
der notwendigen Revision und Nacheichun-
gen. Die Überweisung des Schuldigen an die 
zuständige Strafbehörde bleibt vorbehalten. 
 
Die Kunden haben beobachtete Unregel-
mässigkeiten in der Funktion des Zählers 
dem Versorger umgehend zu melden. 
 
Bei festgestellter Fehlanzeige eines Zählers 
über die gesetzlich zulässige Toleranz 
hinaus, wird der Energieverbrauch soweit 
möglich auf Grund der daraufhin erfolgten 
Prüfung ermittelt. Lässt sich das Mass der 
Korrektur durch eine Nachprüfung nicht 
bestimmen, wird der Bezug unter angemes-
sener Berücksichtigung der Angaben des 
Kunden vom Versorger bestimmt. Dabei ist 
bei bestehenden Anlagen vom Verbrauch in 
der gleichen Zeitperiode des Vorjahres, unter 
Berücksichtigung der inzwischen eingetre-
tenen Veränderungen der Anschlusswerte 
und Betriebsverhältnisse, auszugehen. 
 
Kann die Fehlanzeige eines Zählers nach 
Grösse und Dauer einwandfrei ermittelt 
werden, so sind die Abrechnungen für diese 
Dauer, jedoch höchstens für die Dauer von 2 
Jahren zu berichtigen. Lässt sich der Zeit-
punkt für das Eintreten der Störung nicht 
feststellen, so kann eine Berücksichtigung 
nur für die beanstandete Rechnungsperiode 
stattfinden. 
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Treten in einer Hausinstallation Energiever-
luste auf, so hat der Kunde keinen Anspruch 
auf Reduktion des durch den Zähler regist-
rierten Energieverbrauchs. 
 

9 Tarife 
 
Die Preise sowie Tarifstruktur werden nach 
wirtschaftlichen Kriterien pro Kundenseg-
ment durch die EDSH festgelegt. Vorbehal-
ten bleibt eine andere Preisgestaltung als 
Folge einer allfälligen Marktöffnung. Es 
wird zwischen folgenden Preiselementen 
unterschieden: 

 - Arbeitspreis (Energie)

 - jährliche Grundtaxe¹ (Leistungspreis)

 - einmalige Anschlussgebühr²

 - Kosten für Ausserbetriebsetzung und 
Wiederinbetriebsetzung der Anlagen 
(siehe Art. 5)

 
Der Beschluss über die Weitergabe von 
Tarifänderungen seitens des Lieferanten 
sowie Tarifänderungen, die unabhängig 
vom Lieferantentarif sind und weniger als 
30 % betragen, liegen in der Kompetenz des 
Verwaltungsrats. 
 
Änderungen an der Tarifstruktur sowie 
Tarifänderungen, die unabhängig vom 
Lieferantentarif sind und mehr als 30 % 
betragen, sind der Generalversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 

10 Rechnungsstellung und Zahlung 
 
Die Rechnungsstellung an die Kunden 
erfolgt in regelmässigen, vom Versorger zu 
bestimmenden Anzahlungen und einer 
jährlichen definitiven Abschlussrechnung. 
 
Die Rechnungen sind innert 30 Tagen nach 
Zustellung ohne Abzüge zu bezahlen. 
Säumige erhalten eine schriftliche Mah-
nung mit einer weiteren Zahlungsfrist von 
10 Tagen. Dafür können Mahngebühren 
erhoben werden. Nachher ist der Versorger 
berechtigt den Kunden zu betreiben und die 
Energiezufuhr zu unterbrechen. 
 
Bei Rechnungen und Zahlungen können 
Fehler und Irrtümer nachträglich während 
5 Jahren richtiggestellt werden. Vorbehalten 
bleiben Bestimmungen von Art. 8.5. Rekla-
mationen sind innert 30 Tagen nach Ein-
gang der Rechnung schriftlich an den 
Versorger zu richten. 
 
Wegen Beanstandung der Messungen des 
Gasbezugs darf der Kunde die Zahlungen 
der Rechnungsbeträge und die Leistung von 
Akonto-Zahlungen nicht verweigern. 
 
Wohnungen und Betriebsräume säumiger 
Zahler und Wohnungen mit häufig wech-
selnden Bewohnern können mit Münzzäh-
lern ausgerüstet oder der Eigentümer als 
Abonnent bezeichnet werden. Die Montage 
von Münzzählern kann auf berechtigtes 
Verlangen des Eigentümers,des Kunden 
oder auf Veranlassung von der EDSH erfol-
gen. Für Münzzähler gilt ein Sondertarif, der 
auch die zusätzlichen Aufwendungen zu 
decken hat. 
 

1+2 Für den Anschluss von Gasanlagen werden Anschlussgebühren und Grundtaxen an das Versorgungsnetz erhoben. Die Höhe der 
Anschlussgebühren und Grundtaxen richtet sich nach der Art des Anschlusses und nach der installierten Leistung (siehe Anhang I).
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Bei säumigen Zahlern ist die EDSH berech-
tigt, das Gas nur gegen Vorauszahlung 
abzugeben. Entsprechende Mehrkosten 
werden verrechnet. 

11 Einstellung der Energielieferung 
 
Wird gegen die Bestimmungen dieses 
Reglements zuwidergehandelt, ist der 
Versorger berechtigt, nach schriftlicher 
Anzeige, die weitere Abgabe von Energie zu 
verweigern. 
 
Die Einstellung der Energielieferung befreit 
den Kunden weder von der Zahlungspflicht 
für bereits bezogene Energie noch von der 
Erfüllung aller übrigen Verbindlichkeiten 
gegenüber dem Versorger und begründet 
auch keinen Anspruch auf Entschädigun-
gen irgendwelcher Art. 
 
 
 
 
 
 

Zum Reglement gehören folgende Anhänge:

• Anhang I:        Anschlusstarife

• Anhang II:      Tarife für die Erdgaslieferung

• Anhang III:    Stundenansätze (Definition bzw. Grundlage vom Aufwand)

12 Beschwerden 
 
Gegen Verfügungen die gestützt auf das vor-
liegende Reglement gefällt werden, kann 
innert 30 Tagen an den Staatsrat Beschwer-
de erhoben werden. Im Weiteren gelten die 
Bestimmungen des Gesetzes über die Ver-
waltungsverfahren und die Verwaltungs-
pflege vom 6. Oktober 1976  (VVRG). 

13 Gerichtsstand und Schlussbestimmung 
 
Für allfällige Streitigkeiten zwischen der 
EDSH einerseits sowie den Kunden und 
Hausbesitzer anderseits gilt der Gerichts-
stand Steg-Hohtenn. 
 
Dieses Reglement wurde an der Urver-
sammlung vom 28. November 2022 geneh-
migt und tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
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24/7/365
Der Pikettdienst der EDSH ist an 365 
Tagen im Jahr während 24 Stunden 
erreichbar und für Sie im Einsatz.

Telefon: 027 472 73 83
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